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Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Fläche für den Gemeinbedarf

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Grundschule

FESTSETZUNGEN NACH DEM  BAUGESETZBUCH (BauGB) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I S.3634/FNA 213-1)
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 21.11.2017 (BGBI. I S.3786/FNA 213-1-2).

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Flächen für den Gemeinbedarf

Erhaltung von Bäumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

zu erhaltender Baum

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl

Sonstige Festsetzungen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Kennzeichnungen, Nachrichtliche Darstellungen

Versickerungsmulde

entfallender Baum

61/41:1000

DatumAbteilungMaßstab

Bebauungsplan InW 240
- Kreuz-Grundschule -
nördlicher Teilbereich

Blatt  1

Änderung Nr. Blatt

März 2025

Höhenpunkt

InW 240
-südlicher Teilbereich-

Bestandsbaum

Anzahl der Vollgeschosse
als Höchstmaß

BaumnummerB 31

Flächen für die Abwasserbeseitigung und
die Rückhaltung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Umgrenzung der Flächen, deren
Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs.5 Nr.3 BauGB)

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Bebauungsplan InW 240 - Kreuz-Grundschule -  nördlicher Teilbereich                                                                                                                                                Entwurf
zugleich teilweise Änderung des Bebauungsplans InW 227 - westlich Lindemannstraße -

o
offene Bauweise mit der
Abweichung, dass Gebäude
über 50 m Länge zulässig
sind

g

GFZ  1,3

GRZ  0,7

IV

A

geschlossene Bauweise mit
der Abweichung, dass an die
östliche Grundstücksgrenze
angebaut werden muss

Zu diesem Bebauungsplan gehört die Begründung vom  25.03.2024

B31

B32

OK 120,50 m Oberkante Gebäude (einschl.
Attika, inkl. notwendiger, tech-
nischer Einrichtungen) als
Höchstmaß über Normal-
höhennull (NHN)

1

Flächen für die Rückhaltung
von Niederschlagswasser und
Beseitigung von Abwasser

Stauraum- und
Entlastungskanal

S

03/2025
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